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1. Häusliche Gewalt als Hilfeanlass und Schutzauftrag 

„Die mittlerweile gut entwickelte Befundlage zeigt deutliche negative Auswirkungen eines Mit-

erlebens von Partnergewalt auf die Entwicklung von Kindern. Bei einem Teil der betroffenen 

Kinder ergeben sich hieraus bedeutsame Beeinträchtigungen in wichtigen Entwicklungsberei-

chen“, so Heinz Kindler (2013, S. 45) aus der Perspektive der Entwicklungspsychologie. Über-

setzt in die Sprache des Rechts bedeutet miterlebte häusliche Gewalt – zumindest solange die 

Partnerschaft der Erziehungspersonen gewaltbelastet ist – zunächst dreierlei und zwar, dass 

 „eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet 

ist“ (§ 27 Abs. 1 SGB VIII), sodass die Personensorgeberechtigten Anspruch auf Hilfen zur Er-

ziehung haben; 

 „gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohl eines Kindes oder Jugendlichen“ 

vorliegen (§ 8a Abs. 1 S. 1, Abs. 4 S. 1 Nr. 1 SGB VIII, § 4 Abs. 1 S. 1 Gesetz zur Kooperation 

und Information im Kinderschutz [KKG]), denen Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe 

sowie Berufsgeheimnisträger in den Erwachsenenunterstützungssystemen im Rahmen ihres 

jeweiligen Schutzauftrags nachzugehen haben; 

 kein Automatismus für das Vorliegen einer „Gefährdung des Kindeswohls“ besteht (§ 1666 

Abs. 1 BGB), bei welcher das Familiengericht im Falle mangelnder Abwendungsbereitschaft 

und -fähigkeit der Personensorgeberechtigten die zur Abwehr der Gefahr für das Kind erfor-

derlichen Maßnahmen zu treffen hat. 

Aus rechtlicher Sicht handelt es sich hierbei um Schwellen. Sie markieren in einem gestuften 

System das Bestehen oder Nichtbestehen von Rechtsansprüchen, Handlungspflichten und Ein-

griffsbefugnissen. 
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Zu den weiteren familienbezogenen Beratungs- und Unterstützungsangeboten und den recht-

lichen Voraussetzungen [s. a. Texte von Meysen & Schönecker und Heynen in der Lerneinheit In-

tervention & Unterstützung]. 

2. Verfassungsrechtliche Grundlagen 

Erziehung von Kindern und Jugendlichen entsteht in vielschichtigen, durch verschiedene Ak-

teur*innen geprägten Zusammenhängen. Kinder und Jugendliche bedürfen für die eigene kör-

perliche, seelische und geistige Entwicklung, für ihre Entwicklung zu einer „eigenverantwortli-

chen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ der Fürsorge und Anleitung (Bundesverfas-

sungsgericht [BVerfG] 1.4.2008 – 1 BvR 1620 / 04). Diese Pflege und Erziehung ordnet das 

Grundgesetz den Eltern als ihr „natürliche[s] Recht sowie die [ihnen] zuvörderst obliegende 

Pflicht“ zu (Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG). Ergänzt wird diese familien-interne Dimension durch eine ex-

terne, in deren Zentrum die “staatliche Gemeinschaft“ steht. Anders als im schulischen Bereich 

kommt dem Staat und den sog. „öffentlichen Hilfen“ der Kinder- und Jugendhilfe ein nachge-

ordnetes, von den Eltern abgeleitetes Erziehungsrecht zu. Er hat primär die Aufgabe, mittels 

geeigneter Angebote und Hilfen ein förderliches Aufwachsen zu unterstützen bzw. zu ermögli-

chen. Darüber hinaus verpflichtet ihn die Verfassung, über die Wahrnehmung der Erziehungs-

verantwortung durch die Eltern zu wachen (Art. 6 Abs. 2 S. 2 GG). 

Das sog. „staatliche Wächteramt“ berechtigt den Staat nicht zu einer dem elterlichen Willen 

widersprechenden bestmöglichen Förderung der Fähigkeiten des Kindes: „Die Eltern und deren 

sozio-ökonomischen Verhältnisse gehören grundsätzlich zum Schicksal und Lebensrisiko eines 

 

Abbildung 1: Sozial- und humanwissenschaftliche Befundlage und Schwellen im Recht 
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Kindes“ (BVerfG 19.11.2014 – 1 BvR 1178/14). Der Staat ist erst dazu aufgefordert, in das elter-

liche Erziehungsrecht einzugreifen, wenn die Eltern ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. 

Das Gesetz bestimmt zur Ausübung der „Wacht“ diverse Stellen, insbesondere Jugendamt, Fa-

miliengericht und Polizei, aber auch Träger der freien Jugendhilfe sowie Sozialarbeiter*innen 

und Psycholog*innen, in der Unterstützung für von Gewalt betroffene und Gewalt ausübende 

Erwachsene. Sie alle sollen bei entsprechenden Anhaltspunkten die Gefährdung einschätzen 

und ggf. Maßnahmen zur Gewährleistung und zum Schutz des Kindeswohls ergreifen bzw. In-

formationen weitergeben. Doch auch hier gilt: Der Staat und die in den Schutzauftrag einbezo-

genen Stellen sind zunächst dazu aufgefordert, Angebote der Hilfe und Unterstützung zu un-

terbreiten, welche auf die Beseitigung oder den Ausgleich des festgestellten elterlichen Defizits 

ausgerichtet sind (BVerfG 17.2.1982 – 1 BvR 188/90). Erst wenn das Wohl eines Kindes oder ei-

nes*einer Jugendlichen gefährdet ist, kann zum Wohl des Kindes ein Eingriff ohne elterliches 

Einverständnis oder sogar gegen deren Willen erforderlich sein. Bei der Abwendung der Ge-

fährdung durch Herausnahme aus der Familie als schwerster Eingriff (Art. 6 Abs. 3 GG) ist ins-

besondere zu klären, ob die mit der Herausnahme aus der Familie verbundenen Vorteile die mit 

einer Trennung von den Eltern verbundenen Nachteile für das Kind bzw. die*den Jugendli-

che*n tatsächlich überwiegen (Britz, 2015). 

Um den Schutzauftrag und damit die Rolle als Wächter zu erfüllen, steht ein breites Spektrum 

an Möglichkeiten zur Verfügung, für die folgende Maßgaben gelten: 

 Vor Eingriffen in das Recht von Eltern und ihren Kindern sind Unterstützung und Hilfe zu ge-

währen (Verhältnismäßigkeitsgrundsatz). 

 Von mehreren gleichwertigen Mitteln zur Abwendung einer Gefährdung ist das mildeste zu 

wählen (Übermaßverbot). 

Im Kontext von häuslicher Gewalt kann somit bspw. unverhältnismäßig sein, eine gewaltbe-

troffene Mutter vor eine vermeintlich binäre Entscheidung zu stellen, sich entweder sofort von 

ihrem Mann/Partner zu trennen oder ansonsten würden ihre Kinder aus der Familie genommen. 

Dies würde zum einen die Mutter allein verantwortlich machen für den Schutz ihrer Kinder und 

zum anderen den Gewalt ausübenden Vater/Partner aus dem Blick verlieren. Mit einer solchen 

in der Regel unverhältnismäßigen, einseitigen „Verantwortisierung“ der Mutter würde ihr das 

Recht genommen, Perspektiven für sich und ihre Kinder jenseits einer gewaltbelasteten Bezie-

hung zu erarbeiten, sich aus Abhängigkeiten und Zwangslagen zu lösen und hierbei Unterstüt-

zung in Anspruch zu nehmen. Dem gewalttätigen Vater/Partner würde damit das Recht ge-

nommen, zu seiner Verantwortung zu stehen und an Veränderungen zu arbeiten (Kelly & Mey-

sen, 2016 [s. a. Bookhagen 2020, S. 82]). 
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3. Kindeswohlgefährdung (§ 1666 Abs. 1 BGB) 

Der Begriff Kindeswohlgefährdung entstammt in seinem Ursprung dem Familienrecht in § 1666 

Abs. 1 BGB und ist eine rechtliche Konstruktion für soziale Lebenswirklichkeit von Kindern und 

Jugendlichen und ihren Aufwachsensbedingungen. Die Annahme des Vorliegens einer Kindes-

wohlgefährdung markiert einen Grenzstein. Diesseits liegt der große Bereich, in dem viele 

Problemlagen und Belastungen von Kindern und Jugendlichen möglich sind, auf welche der So-

zialstaat mit Angeboten an Hilfe und Unterstützung und einem Werben um selbstbestimmte 

Inanspruchnahme zu reagieren hat. Jenseits, also bei vorliegender Kindeswohlgefährdung, ist 

die bevorzugte Option zwar weiterhin die Verbesserung der Situation in Übereinstimmung mit 

den Personensorgeberechtigten, aber auch Maßnahmen ohne ihre Zustimmung oder gegen 

ihren Willen werden grundsätzlich zulässig (Kindler, 2018, S. 205). 

Die Kindeswohlorientierung der UN-Kinderrechtskonvention („child’s best interests“) ist dabei 

auch im Kontext von Kindeswohlgefährdung konsequent zukunftsbezogen (zu einem interna-

tionalen Vergleich Meysen & Krutzinna, 2020). Es geht nicht, wie etwa im Strafrecht, um die 

Aufklärung und Sanktionierung vergangener Taten, sondern um die Abwendung zukünftiger 

Schädigungen von Kindern und Jugendlichen. Der Bundesgerichtshof hat die bis heute allge-

meingültige Definition von Kindeswohlgefährdung bereits 1956 beschrieben als „gegenwär-

tige, in einem solchen Maß vorhandene Gefahr, dass sich [im Fall eines ungehinderten Gesche-

hensablaufs] bei der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädigung des Kindes mit ziemli-

cher Sicherheit voraussehen lässt“ (BGH 14.7.1956 – IV ZB 32/56).  

Aus miterlebter häuslicher Gewalt ergeben sich, wie eingangs mit dem Zitat von Kindler (2013) 

herausgestellt, deutlich negative Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern und Jugend-

lichen. Es kann daher von einer Gefahr für Kinder und Jugendliche im Sinne der Definition von 

Kindeswohlgefährdung gesprochen werden. Durch das tatsächliche Miterleben von Partner-

schaftsgewalt oder eine Misshandlung des Kindes bzw. der*des Jugendlichen selbst in der Ge-

waltsituation, ist, wenn das Geschehen nicht schon lange zurückliegt und mit einer Wiederho-

lung vorerst nicht zu rechnen ist, die Gefahr auch „gegenwärtig“. Das weitere einschränkende 

Kriterium, die Erheblichkeit der zu erwartenden Schädigung – oder in den Worten von Kindler 

die „bedeutsamen Beeinträchtigungen in wichtigen Entwicklungsbereichen“ – geht mit dem 

Miterleben von Partnerschaftsgewalt allerdings nicht zwangsläufig einher. So hat Forschung 

gezeigt, dass insbesondere das mütterliche (bzw. väterliche) Fürsorge- und Erziehungsverhal-

ten und eine positive Mutter- (bzw. Vater)-Kind-Beziehung einen günstigen Einfluss auf die 

kindliche Entwicklung haben und damit die Belastungen abfedern können (eine Übersicht zu 

entsprechenden Studien s. a. Kindler, 2013, S. 44). 
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Glücklicherweise nehmen somit nicht alle Kinder und Jugendlichen, die in ihrem Aufwachsen 

Partnerschaftsgewalt ausgesetzt waren, eine erhebliche Schädigung auf ihren weiteren Le-

bensweg mit. Diese erfreuliche Erkenntnis sozial- und humanwissenschaftlicher Forschung be-

deutet für die Praxis, dass nicht pauschal-generalisierend proklamiert werden kann, das Miter-

leben von Partnerschaftsgewalt sei in jedem Fall Kindeswohlgefährdung, um gegebenenfalls 

Eingriffe – auch in die Rechte der Mutter – zu rechtfertigen. Vielmehr ist das Vorliegen oder 

Nichtvorliegen einer Kindeswohlgefährdung in jedem Einzelfall zu prüfen. Das erhöht die An-

forderungen an die Wahrnehmung des Schutz- und Hilfeauftrags der handelnden Fachkräfte, 

erweitert aber das Repertoire für Hilfe und Unterstützung bei der Wiederherstellung sicherer 

und förderlicher Aufwachsensbedingungen für das Kind bzw. die*den Jugendliche*n. 

4. Schutz- und Hilfeauftrag bei gewichtigen 

Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung 

Das Miterleben von Partnerschaftsgewalt für Kinder und Jugendliche geht zwar nicht notwen-

digerweise mit einer erheblichen Schädigung des Kindes bzw. der*des Jugendlichen einher und 

ist damit nicht automatisch eine Kindeswohlgefährdung im Sinne des § 1666 Abs. 1 BGB, aber 

sehr wohl eine „Gefahr“ für das seelische Wohl des Kindes oder der*des Jugendlichen (Biesel & 

Urban-Stahl, 2018, S. 102). Daher sind darin zumindest „gewichtige Anhaltspunkte für die Ge-

fährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen“ zu sehen (§ 8a Abs. 1 S. 1, § 8a Abs. 4 

S. 1 SGB VIII, § 4 Abs. 1 S. 1 KKG). Es handelt sich jedenfalls um konkrete Hinweise bzw. ernst 

zu nehmende Vermutungen für eine Gefährdung (Münder et al. / Meysen, 2018, § 8a SGB VIII 

Rn. 15; Wiesner / Wiesner, 2015, § 8a SGB VIII Rn. 14). Das Gesetz weist Fachkräften auch bei 

Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung jeweils Hand-

lungspflichten zu. Diese ergeben sich: 

 für das Jugendamt aus § 8a Abs. 1 bis 3 SGB VIII; 

 für Träger der freien Jugendhilfe aus § 8a Abs. 4 SGB VIII in Verbindung mit entsprechenden 

Vereinbarungen mit dem Jugendamt; 

 für Berufsgeheimnisträger*innen (Sozialarbeiter*innen, Sozialpädagog*innen, Angehörige 

von Heilberufen, Lehrer*innen, etc.) aus § 4 KKG. 
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4.1 Schutzauftrag des Jugendamts 

Das Jugendamt trifft bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefähr-

dung die gesetzliche Pflicht, im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte die Gefährdung einzuschät-

zen (§ 8a Abs. 1 S. 1 SGB VIII), gegebenenfalls in interdisziplinärer Zusammensetzung und unter Ein-

satz von Instrumenten zur sozialpädagogischen Diagnostik. Hierbei sind die Erziehungsberechtig-

ten sowie das Kind bzw. die*der Jugendliche einzubeziehen. Hiervon dürfen die Fachkräfte im Ju-

gendamt nur dann eine Ausnahme machen, wenn durch die Einbeziehung der wirksame Schutz des 

Kindes oder der*des Jugendlichen in Frage gestellt würde. Die Fachkräfte haben bei betroffenen 

Kindern (Alter 0 bis 14 Jahren) eine fachliche Einschätzung vorzunehmen, ob es erforderlich ist, sich 

einen unmittelbaren Eindruck vom Kind und seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen und ge-

gebenenfalls das Kind in seiner Wohnumgebung aufzusuchen (z. B. Hausbesuch, Aufsuchen des 

Frauenhauses; § 8a Abs. 1 S. 2 SGB VIII). Das Jugendamt hat bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben 

zur partizipativen Gefährdungseinschätzung gegebenenfalls auch Informationen bei Dritten außer-

halb der Familie einzuholen (§ 20 SGB X: Untersuchungsgrundsatz; zur Datenerhebung siehe [s. a. 

Text Datenschutz bei häuslicher Gewalt]). Der Schutzauftrag des Jugendamts ist hierbei stets gleich-

zeitig ein Hilfeauftrag. So ist zentral, den Beteiligten aus der Familie zur Abwendung einer (poten-

ziellen) Gefährdung geeignete und notwendige Hilfen anzubieten (§ 8a Abs. 1 S. 3 SGB VIII).  

Kann die Gefährdung nicht gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten, das heißt unter deren Mit-

wirkung sowie mit ihrem Einverständnis, abgewendet werden, hat das Jugendamt das Familienge-

richt anzurufen, soweit es dies für erforderlich hält (§ 8a Abs. 2 SGB VIII). Das Familiengericht ist be-

fugt und verpflichtet, in die elterliche Sorge einzugreifen, indem es diese bspw.  

 teilweise oder vollständig entzieht,  

 Gebote erteilt, Hilfen in Anspruch zu nehmen, oder  

 Verbote ausspricht, die Familienwohnung zu nutzen, Orte aufzusuchen, an denen sich das Kind 

aufhält, Verbindung mit dem Kind bzw. der*dem Jugendlichen aufzunehmen oder ein Zusam-

mentreffen herbeizuführen (§ 1666 Abs. 3 BGB). 

Hält das Jugendamt das Tätigwerden von Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei für 

erforderlich, so hat es zunächst darauf hinzuwirken, dass die Erziehungsberechtigten die Untersu-

chung oder Behandlung selbst in Anspruch nehmen oder die Polizei selbst einschalten. Nur wenn 

ein sofortiges Tätigwerden erforderlich ist und die Erziehungsberechtigten nicht mitwirken, hat das 

Jugendamt die anderen zur Abwendung einer Gefährdung zuständigen Stellen selbst einzuschalten 

(§ 8a Abs. 3 SGB VIII). 

Ein idealtypischer Ablauf der Wahrnehmung des Schutzauftrags im Jugendamt könnte, wie folgt, 

skizziert werden: 
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Abbildung 2: Umgang mit gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefähr-dung im Jugendamt (Münder et 
al./Meysen, 2018, § 8a SGB VIII Rn. 54) 

Eingang der ersten Information
mit (möglicherweise) „gewichtigen Anhaltspunkten“ auf eine Kindeswohlgefährdung

Aktivierung des Fachteams: erste Risikoabschätzung (§ 8a Abs. 1 Satz 1)
Informationssichtung (Welche Tatsachen sind bekannt? Sind bereits Vorgänge im ASD vorhanden?)
Hypothesenbildung (Liegen nach allem, was man weiß, gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung vor?
Liegt sogar ein akuter Notfall vor, der sofortige Schutzmaßnahmen veranlasst?)
Methodenwahl (Welche Möglichkeiten der Kontaktaufnahme mit der Familie bestehen? Wie und wann kann Kontakt zum
Kind hergestellt werden?)
Dokumentation der Beratungsergebnisse; Information der Dienstvorgesetzten (evtl. schon früher)

Kontaktaufnahme mit Familie und Kind/Jugendlichen (§ 8a Abs. 1 Satz 2)

einzelfallangemessene Kontaktaufnahme, ggf. vereinbarter (oder unangemeldeter) Hausbesuch;

bei besonderer Gefährdungslage (z. B. sexueller Missbrauch)
Rechtfertigen die vorliegenden Informationen über die Gefährdungslage die nur aus-nahmsweise zulässige In-

soweit nicht anders lösbar und dringende Anzeichen einer Gefährdung
Gefährdung des Hilfezugangs bei Kontaktaufnahme mit Familie

Gemeinsame Problemkonstruktion und Anbieten von Hilfe (§ 8a Abs. 1 Sätze 2 u. 3)
Information der Familie, Klärung der Situation und gemeinsame Problemkonstruktion
ggf. Anbieten von Hilfen (§ 8a Abs. 1 Satz 3)
ggf. Hinwirken auf Inanspruchnahme von ärztlicher oder polizeilicher Unterstützung oder Hilfen anderer
Sozialleistungsträger; in akuten Notsituationen eigene Einschaltung (§ 8a Abs. 3 Satz 1)

Bewertung des Hilfebedarfs/Hilfeprozesses:
(wiederholte) Gefährdungseinschätzung im Fachteam (§ 8a Abs. 1 Satz 1)

Gewährleistung des Kindeswohls? Problemkongruenz? Hilfeakzeptanz?
Gewährung von Hilfe erforderlich (drohende Gefährdung)? Weitere Informationsgewinnung erforderlich

   (latente Gefährdung)?
Anrufung des FamG erforderlich (§ 8a Abs. 2 Satz 1)?
Akuter Handlungsbedarf vor Entscheidung des FamG (§ 8a Abs. 2 Satz 2)?
Dokumentation der Beratungs- und Entscheidungsergebnisse

Krisenintervention (§ 8a Abs. 2 Satz 2, § 42)
Inobhutnahme in akuten Krisen bei dringender Gefahr

Information und Beratung von Kind/Jugendlichen und Eltern

Anrufung des Familiengerichts (§ 8a Abs. 2 Satz 1, § 42 Abs. 3)

Informationsgewinnung in Kindergarten, Schule, Nachbarschaft etc. (§ 62 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. c und d, Nr. 4)?

Erarbeitung eines vorläufigen Schutzkonzepts mit Einverständnis

Ggf. Öffnung der Hilfezugänge für Kind/Jugendlichen oder weitere Klärung der Situation durch FamG

Bei dauerhaftem Scheitern einer Kontaktaufnahme oder
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4.2 Schutzauftrag der Fachkräfte bei Trägern der freien Jugendhilfe 

und weiterer Berufsgeheimnisträger*innen 

Das Gesetz fordert Sozialarbeiter*innen, Sozialpädagog*innen, Psycholog*innen, Angehörige 

eines Heilberufs oder Berater*innen in Schwangerschaftsberatungsstellen, Ehe-, Familien-, Er-

ziehungs- und Jugendberater*innen auf, bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für 

eine Kindeswohlgefährdung auf, die Gefährdung einzuschätzen (§ 4 Abs. 1 KKG). Fachkräfte 

bei Trägern der freien Jugendhilfe sind hierzu qua Vereinbarung ihres Trägers mit dem Jugend-

amt verpflichtet (§ 8a Abs. 4 S. 1 Nr. 1 SGB VIII). Sie sollen dabei die Erziehungsberechtigten 

einbeziehen und die Situation mit ihnen erörtern. Eine Ausnahme von dieser Beteiligungs-

pflicht besteht nur, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder der*des Jugendli-

chen in Frage gestellt würde. Auch bei Fachkräften der freien Jugendhilfe und Berufsgeheim-

nisträger*innen ist der Schutzauftrag zugleich ein Hilfeauftrag. Sie sollen, soweit sie dies für 

erforderlich halten, auf die Inanspruchnahme weitergehender Hilfen hinwirken. Dies können 

eigene Beratungs-, Unterstützungs-, Behandlungs- oder Therapieangebote, aber vor allem 

auch solche von anderen Akteur*innen (z.B. Frauenberatung, Täterarbeit), insbesondere dem 

Jugendamt, sein. Zur besseren Bewältigung und als Standard der Fachlichkeit bei den an-

spruchsvollen Einschätzungs- und Gesprächsführungsaufgaben im Kontext potenzieller Kin-

deswohlgefährdung haben die Fachkräfte einen Anspruch auf vertrauliche Fachberatung durch 

eine „insoweit erfahrene Fachkraft“ (§ 8a Abs. 4 S. 1 Nr. 2, § 8b Abs. 1 SGB VIII, § 4 Abs. 2 KKG). 

Das Jugendamt ist zu informieren (§ 8a Abs. 4 S. 2 SGB VIII) bzw. darf zulässig auch ohne Ein-

willigung informiert werden (§ 4 Abs. 3 KKG), wenn die Gefährdung des Kindes bzw. der*des 

Jugendlichen nicht anders abgewendet werden kann (zu den datenschutzrechtlichen Fragen 

siehe [s. a. Text Datenschutz bei häuslicher Gewalt]). Ein idealtypischer Ablauf könnte wie folgt 

skizziert werden: 
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Abbildung 3: Umgang mit gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefähr-dung außerhalb des Jugendamts 
(Münder et al./Meysen 2018, § 8a SGB VIII Rn. 78) 

Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung

(§ 8a Abs. 4 S. 1 Nr. 1 u. 2 SGB VIII, § 4 Abs. 1 u. 2 KKG)
Informationssichtung: Welche Wahrnehmungen gab es? Welche Tatsachen sind bekannt?
Hypothesenbildung: Liegen nach allem, was man weiß, gewichtige Anhaltspunkte oder sogar ein akuter Notfall vor?

Dokumentation der Beratungsergebnisse

Auf die Familie zugehen
(§ 8a Abs. 4 S. 1 Nr. 3 u. S. 2 SGB VIII, § 4 Abs. 1 KKG)

Informieren der Familie über Gefährdungseinschätzung: Ansprechen der / Konfrontieren mit den Sorgen um das Kind bzw.
den/die Jugendliche*n
ggf. Ansprechen nur mit einzelnen Familienmitgliedern, wenn Hilfezugang bzw. Schutz sonst gefährdet
ggf. Hinwirken auf Inanspruchnahme bzw. Vermittlung zu (weitergehender) Hilfe
Dokumentation der Beratungsergebnisse

Weitere Klärung mit der Familie
(§ 8a Abs. 4 S. 1 Nr. 3 u. S. 2 SGB VIII, § 4 Abs. 1 KKG)
– nur soweit Fachlichkeit ausreichend und eigener Kontext dazu geeignet –

Klärung der Situation und gemeinsame Problem(re)konstruktion
ggf. Nutzung des eigenen Zugangs zur Abwendung der Gefährdung
ggf. Hinwirken auf Inanspruchnahme weitergehender Hilfen

Bewertung der Situation nach weiterem Kontakt mit der Familie:

(§ 8a Abs. 4 S. 1 Nr. 1 u. 2 SGB VIII, § 4 Abs. 1 u. 2 KKG)
Gewährleistung des Kindeswohls? Problemkongruenz? Problemakzeptanz?
Weitere Hilfen erforderlich und Beteiligte aus Familie zur Inanspruchnahme motivierbar?
Vorliegen eines akuten Handlungsbedarfs durch das Jugendamt?
Dokumentation der Beratungs- und Entscheidungsergebnisse

Information des Jugendamts, falls Gefährdung nicht anders abwendbar
(§ 8a Abs. 4 S. 2 SGB VIII, § 4 Abs. 3 KKG)

vorherige (ausnahmsweise nachträgliche) Information der Familie über Einschät-zung einer Notwendigkeit, weitere Hilfe
durch das Jugendamt zu initiieren

weitere Nutzung des Zugangs der Familie zur eigenen Hilfe – soweit möglich

Beratung mit „insoweit erfahrenen Fachkräften“ oder im Fachteam

(wiederholte) Gefährdungseinschätzung mit insoweit erfahrener Fachkraft oder im Fachteam

Methodenwahl: Welche Möglichkeiten der Thermatisierung mit der Familie bestehen?
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5. Schlussbemerkung 

Häusliche Gewalt als Partnerschaftsgewalt ist, wenn Kinder und Jugendliche sie miterleben, ein 

Kinderschutzthema. Kinderschutz ist dabei jedoch – auch vor dem Hintergrund des rechtlichen 

Rahmens – nur eine von mehreren Linsen, durch die Fachkräfte auf die Gewalt, die Rechte und 

Bedürfnisse der einzelnen beteiligten Personen sowie das Konflikt- und Beziehungsgeschehen 

blicken. Bei Partnerschaftsgewalt darf Praxis daher weder das Kinderschutzthema ausblenden 

noch ihren Auftrag so reformulieren, dass Frauen als Mütter und mehrheitlich Betroffenen al-

lein auf ihre Verantwortung für den Schutz ihrer Kinder reduziert und die Folgen des Gewalter-

lebens auf sie ausgeblendet werden oder dass Männer als Väter/Partner und mehrheitlich Ge-

waltausübende aus der Verantwortung für die Beendigung der Gewalt sowie die Sicherstellung 

des Schutzes des Kindes entlassen werden. 
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